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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
. ...J 

Abg. Dr. Gugerbauer und Kollegen vom 

14. März 1991, Nr. 704/J-NR/1991, "die 

Schließung der SAKOG" 

zu 1O'I/J 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind, die Ge

schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mit

glieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es war daher 

zu prüfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf 

"Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes, 

daß sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Re

gierungsakte "sowie Angelegenheiten der behördlichen Ver

waltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger von Privat

rechten" bezieht. 

Die gegenständliche Anfrage behandelt Angelegenheiten, die 

nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 

B-VG sind. 

Es ist auch die Feststellung zu treffen, daß die öIAG-Berg

bauholding Aktiengesellschaft bei der SAKOG mit 35 % Beteili-

gungsanteil lediglich in der Rolle eines Minderheitsgesell

schafters ist, während die beiden Länder Oberösterreich 

(46 %) und Salzbu'rg (14 %) mit zusammen 60 % die Führungsver

antwortung wahrnehmen. 
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Ich habe dennoch Ihre Anfrage im Wege des Vorstandes der öIAG 

an den Vorstand der öIAG-Bergbauholding Aktiengesellschaft 

weitergeleitet und die folgende Stellungnahme erhalten: 

Zu Frage 1: 
"Welche Mittel aus der Bergbauförderung soll die SAKOG er
halten?" 

Die Beihilfen aus der Bergbauförderung, deren finanzgesetz

licher Ansatz beim Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten ressortiert, können nur entsprechend dem 

jeweiligen Bedarf des Unternehmens und nach Maßgabe der vor

handenen Mittel gewährt werden. Die Angabe konkreter Zahlen 

über entsprechende Mittelvergaben ist daher zum gegen

wärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 

Zu Frage 2: 
"Wann soll die endgültige Schließung der SAKOG erfolgen?" 

Von den zuständigen Unternehmensorganen der SAKOG, an welcher 

die öIAG über die öIAG-Bergbauholding AG mit rd. 35 % 

beteiligt ist, wurde mir mitgeteilt, daß die Auskohlung für 

Ende 1993 und die technische Stillegung der SAKOG voraus

sichtlich für 1996 geplant ist. 

Wien, am 44, April 1991 
I 

Der Bundes inister 

/41 i/lltz 
1. 
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